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Fakten und Hintergründe zum deutschen Luftverkehr

Wie viele Menschen sind von Fluglärm betroffen?
Flugzeuge werden immer leiser und mit zahlreichen Maßnahmen wird daran gearbeitet, Anwohner  
vor Fluglärm zu schützen. Trotzdem hat die Zahl der Beschwerden über Fluglärm in den letzten  
Jahren zugenommen. Dabei gibt es jedoch immer öfter einzelne Beschwerdeführer, die Tausende  
Beschwerden einreichen und so das Bild über die tatsächliche Lärmbetroffenheit verzerren.  
Deswegen die Frage: Wie viele Menschen sind in Deutschland wirklich von Fluglärm betroffen? 

Das Umweltbundesamt wertet alle  
fünf Jahre den Verkehrslärm in Deutsch-
land aus. Jetzt liegen die neuesten Zah- 
len vor: Laut Auswertung von August 
2018 sind 8,7 Millionen Menschen in 
Deutschland von Straßenlärm betroffen  
und 6,4 Millionen Menschen von Schie- 
nenlärm. Von Fluglärm ist mit 0,8 Mil- 
lionen Personen die mit Abstand kleins- 
te Bevölkerungsgruppe betroffen. 
Grundlage für diese Zahlen ist – für alle 
Verkehrsträger – ein Dauerschallpegel 
von mehr als 55dB (A).

Das heißt, dass in Summe 19 Mal mehr 
Menschen von Straßen- und Schienen-
lärm betroffen sind als von Fluglärm.

Nimmt man die Zahlen der Lärmbe- 
troffenen in der Nacht und einen so- 
gar niedrigeren Dauerschallpegel von 
50 dB(A) für diesen Betrachtungszeit-
raum, so fallen die Unterschiede noch 
deutlicher aus: Zwischen 22 und 6 Uhr 
werden 23 Mal mehr Menschen von 
Straßenlärm und 21 Mal mehr Men-

schen von Schienenlärm gestört als  
von Fluglärm. Nachts sind insgesamt 
5,6 Millionen Menschen von Straßen-
lärm betroffen, 5,2 Millionen von Schie-
nenlärm und 0,2 Millionen von Fluglärm.

Unterschiede gibt es auch bei der An- 
zahl der sog. Hochbetroffenen, die  
zwischen 0 und 24 Uhr einem Dauer-
schallpegel von mehr als 70 dB(A) aus- 
gesetzt sind: Dies sind 697.500 Men-
schen bei der Straße, 324.200 bei der 
Schiene und 3.700 im Luftverkehr.

Betroffene von Verkehrslärm in Deutschland
Ergebnisse der Lärmkartierung des Umweltbundesamtes
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Über den BDL:
Der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft 
wurde 2010 als gemeinsame Interessenvertretung der 
deutschen Luftverkehrswirtschaft gegründet. Mitglieder des 
Verbandes sind Fluggesellschaften, Flughäfen, die Deutsche 
Flugsicherung und weitere Leistungsanbieter im deutschen 
Luftverkehr. Die Mitgliedsunternehmen beschäftigen mehr 
als 180.000 Mitarbeiter. Die deutsche Luftverkehrswirtschaft 
ermöglicht Mobilität für jährlich über 200 Millionen Fluggäste 
und trägt mit dem Transport von Außenhandelswaren im 
Wert von über 200 Milliarden Euro zur Stärkung des Wirt-
schaftsstandorts Deutschland bei.
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Einzelne Vielbeschwerer

Flugzeuge werden immer leiser. Jede 
neue Flugzeuggeneration ist deutlich 
leiser als die Vorgängergeneration. So 
konnte der Lärmpegel eines Flugzeugs  
in den vergangenen sechs Jahrzehnten 
um 88 Prozent bzw. 30dB reduziert 
werden. Dennoch ist die Zahl von Be-
schwerden in den vergangenen Jahren 
tendenziell eher angestiegen.

Das Beschwerdemanagement der Flug-
häfen ist wichtig und ist für die Unter-
nehmen im Anwohnerdialog von gro- 
ßer Relevanz. Allerdings gibt es bei der 
Beschwerdepraxis einen neuen Trend: 
Dabei sehen sich immer mehr Flug- 
häfen mit einzelnen Vielbeschwerern 
konfrontiert. Diese Einzelpersonen nut- 
zen automatisch generierte E-Mails und 
führen zu einer massiven Zunahme von 
Fluglärmbeschwerden.

Am Flughafen Frankfurt waren allein  
drei Einzelpersonen für über vier Mil- 
lionen Beschwerden im Jahr 2016 ver- 
antwortlich. Um dieser Flut Herr zu 
werden, weißt der Flughafen Frankfurt 
Fluglärmbeschwerden getrennt nach 
automatisierten und individuellen  
Beschwerden aus. Der Anteil der auto-
matisierten Beschwerden lag 2016  
bei rund 97 Prozent. 

Ein ähnlicher Trend zeigt sich in Ham-
burg. Von 107.000 Beschwerden im Jahr 
2017 waren 24 Personen für knapp ein 
Viertel dieser Beschwerden verantwort-
lich. Drei Viertel der Beschwerden ver-
teilte sich auf die knapp 2.000 übrigen 
Personen.

Dies erschwert die Arbeit der Mitarbei-
ter am Flughafen und auch der Flug- 
lärmbeauftragten, denn sie müssen 
unter all den Beschwerden die tatsäch- 
lichen Verstöße ermitteln.

Schutz der Anwohner

Es ist in der Luftfahrt eine wichtige 
Aufgabe, die Belastung der Bevölke- 
rung durch Fluglärm zu verringern.

Am effektivsten werden Anwohner 
durch den Austausch von alten und  
lauten Flugzeugen durch moderne lei- 
sere Flugzeuge geschützt oder durch 
Nachrüstungen an der Bestandsflotte 
(aktiver Schallschutz). Der Austausch 
einer A320 durch eine neue und leisere 
A320neo halbiert den Lärmteppich  
beim Start. Aber leider wird die Inves- 
titionskraft der Fluggesellschaften 
durch ordnungsrechtliche, steuerliche 
und fiskalische Sonderbelastungen in 
Deutschland geschmälert. 

Ein wichtiger zweiter Baustein zur Redu- 
zierung der Lärmbelastung und somit 
zum Schutz der Bevölkerung ist die 
Erstattung von zum Beispiel baulichem 
Schallschutz (sogenannter passiver 
Schallschutz). Dieser ist im Fluglärm-
schutzgesetz geregelt. 

Darüber hinaus gibt es an den Stand- 
orten weitere Auflagen aus den Geneh-
migungsbescheiden. Bis 2016 gaben  
die Flughäfen und Fluggesellschaften 
1,12 Milliarden Euro für den Schall-
schutz aus. Weitere Maßnahmen sind 
eine effiziente Verkehrssteuerung oder 
optimierte Flugverfahren.

Handlungsbedarf beim 
Fluglärmschutzgesetz?

Derzeit steht die Evaluierung des Flug- 
lärmschutzgesetzes an und damit die 
Überprüfung, ob das Gesetz zweck-
mäßig ist. Seit der letzten Novellierung 
des Fluglärmschutzgesetzes im Jahr 
2007 haben sich in der Lärmwirkungs-
forschung keine grundlegend neuen Er-
kenntnisse hinsichtlich der Gesundheits-
gefährdung durch Fluglärm ergeben. Das 
Gesetz hat sich damit als eine gute und 
ausreichende Grundlage zur Regelung 
der Schallschutzansprüche der Bevölke-
rung erwiesen.

Das „Viel-Beschwerde-Phänomen“ am Frankfurter Flughafen
Drei Personen verschicken drei Viertel der Beschwerden: das geht nur automatisiert

11 Flüge waren 
tatsächlich regelwidrig

8 wurden zur Klärung ins 
 Ausland abgegeben

2 davon wurden aufgrund 
 Geringfügigkeit eingestellt

1 Fall ist derzeit noch 
 in Bearbeitung

5.593.806 Beschwerden
wurden von insgesamt 
2.339 Personen eingereicht 

!#?

2.860 Flüge wurden nach 
Prüfung der Fluglärmbeauf-
tragten als auffällig eingestuft

1.462.838 Beschwerden
wurden als individuell und 
flugbezogen eingestuft

6.624 Flüge meldete 
Fraport nach Prüfung an
die Fluglärmbeauftragte

Quelle: Fraport AG (Stand: 2017)


